
49 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 
". 

Bericht 
des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (12 der Beila
gen): Bundesgesetz über die Enichtung eines 
Bundesministeriums für Bauten und Technik 
und über die Neuordnung des Wirkungs-

bereiches einiger Bundesministerien 

Der vorliegende Gesetzentwurf hat neben der 
Errichtung eines ßundesministeriums für Bauten 
und Technik eine Reihe von l\nderungen in der 
Zuständigkeitsverteilung zwischen den Bundes
ministerien zum Gegenstand seiner Regelung. 
Der Entwurf ist, von verwaltungsökonomischen 
überlegungen geleitet, in erster Linie bestrebt, 
Doppelkompetenzen abzubauen und sachlich zu
sammengehörige Agenden· möglichst in einem 
Ressort zu vereinigen. 

Auf diesem Weg soll eine klare übersidlt über 
die Zuständigkeitsverteilung geschaffen und die 
betreffenden Verwaltungsgebiete umfassend 
kompetenzmäßig geregelt werden. 

In diesem Sinne will die Regierungsvorlage 
unter anderem als ein e1"ster Schritt der Re,chts
bereinigung und damit als Beitrag zur Verwal
tungsreform aufgefaßt werden. Im übrigen wird 
auf die ausführlichen Erläuternden Bemerkungen 
zur Regierungsvorlage hingewiesen. 

Der Verfassungsausschuß hat die Regierungs
vorlage in seinen Sitzungen am 17. und 23. Mai 
1966 eingehend beraten. 

Grundemann-Falkenberg 
Berichterstatter 

Im Zuge der V,erhandlungen wurden insge
samt zwölf Abänderungs- und Ergänzungsan
träge der Abgeordneten Dr. G r u b e r, Doktor 
Hau s e r, Dr. Ku m m e r, Dr. Mus s i I, 
DDr. Pi t t e r man n, Dr. va n Ton gel und 
Dr. B rod a, ferner ein Antrag im Sinne des 
§ 19 Abs. 1 des Geschäftsordnungsgesetzes des 
Abgeordneten Dr. Kr eis k y, betreffend die 
Neuordnung des Wirkungsbereiches des Bundes
ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, 
sowie zwei Entschließungsanträge des Abgeord-
neten Dr. v a n Ton gel gestellt. . 

Nach einer Debatte, in der außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten Dr. va n Ton geL 
C zer n e t z, Dr. Hau s e r, Dr. Mus s i I, 
Dr. G r u b e r, Dr. Ku m m e r, C z e t tel, 
Dr. Kreisky, Ströer, Dr. Kleiner, 
DDr. Pi t t e r man n, Dr. Kr a n zirn a y r 
und Dr. B rod asowie Bundeskanzler Doktor 
K 1 aus, Vizekanzler Dr. B 0 c k, Bundesminister 
Dr. H e t zen a u ·e r und Bundesminister Doktor 
Kot z i n a das Wort ergriffen, wurde der 
Gesetzentwurf mit Stimmenmehrheit ange
nommen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den A n
t rag, der Nationalrat wolle dem an g e
s chI 0 s Sen enG e set zen t w u r f die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 23. Mai 1966 

Probst 
Obmann 

I / . 
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49 der Beilagen 

Bundesgesetz vom 

I 
. I 

! 

über die Errichtung eines Bundesministe
riums für Bauten und Technik und über die 
Neuordnung des Wirkungsbereiches einiger 

Bundesministerien 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Änderung der Bezeichnung von 
Bundesministerien 

§ 1. (1) Das Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau erhält die Bezeichnung "Bun
desministerium für Handel, Gewerbe und In
dustrie«. 

. (2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft erhält die Bezeichnung 
"Bundesministerium für Verkehr und verstaat
lichte Unternehmungen". 

ABSCHNITT II 

Errichtung eines Bundesministeriums für Bauten 
und Technik 

§ 2. Zur Besorgung der Geschäfte der obersten 
Bundesverwaltung, die sich aus dem in §3 fest
gesetzten Wirkungsbereich ergeben, wird das Bun
desministerium für Bauten und Technik er
richtet. 

§ 3. (1) Zum Wirkungsbereich dieses Bundes
ministeriums gehören die folgenden Angelegen
heiten in dem Umfang, in dem sie bis zum In
krafttreten dieses Bundesgesetzes vom Bundes
ministerium für Handel und Wiederaufbau zu 
besorgen waren: 

1. Bauwesen einschließlich des staatlichen Hoch
baues und der Angelegenheiten des Wiederauf
baues der durch die Kriegsereignisse zerstörten 
Bauten; 

2. Verwaltung bundeseigener 
einschließlich der Verwaltung 
gebäude; 

Liegenschafte~ 
der Bundes-. 

3. Bundesrnobilienverwaltung (Bundesmobi
liendepot); 

4. Siedlungswesen sowie bautechnische An
gelegenheiten der Raum- und Landesplanung; 

5. Angelegenheiten der Bundesstraßen, mit 
Ausnahme der Straßenpolizei; 

6. Ingenieur- und Ziviltechnikerwesen; 
7. Maschinenwesen einschließl1ch· des Dampf

kesselwesens; 
8; Technisches Versuchswesen einschließlich der 

Beschußangelegenheiten; 
9. Normalisierung und Typisierung elek

trischer Anlagen und Einrichtungen sowie Sicher
heitsrnaßnahmen auf diesem Gebiet, das Stark
stromwegerecht, sonstige Angelegenheiten des 
Elektrizitätsrechtes und des Elektrizitätswesens, 
soweit hiefür nicht das Bundesministerium für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen zu
ständig ist (§ 4 Abs. 1 Z. 2, § 5 Z. 2 und 
§6 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 
1949, BGBl. Nr. 24/1950); 

10. Normenwesen; 
11. Maß-, Gewichts-, Eich~ und Vermessungs

wesen; 
12. Angelegenheiten von Prüf- und Sicherheits

zeichen; 
13. wasserbautechnische Angelegenheiten der 

schiffbaren Flüsse Donau und March und der 
Thaya von der Staatsgrenze bei Bernhardsthal 
bis zur Mündung. in die March und sonstiger 
Wasserstraßen sowie der Wasserversorgung und 
Kanalisation einschließlich deren Förderung: 

14. Außenstelle des hydrographischen Dienstes 
für den Donaustrom; 

15. Vermarkung der Bundesgrenzen; 
16. Angelegenheiten des Technischen Museums; 
17. bautechnische Angelegenheiten des Zivil-

schutzes. . 
(2) Zum Wirkungsbereich des gemäß § 2 neu 

errichteten Bundesministeriums für Bauten und 
Technik gehören ferner die folgenden Ange
legenheiten in dem Umfang, in dem sie bisher 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
zu besorgen waren: 

1. Wohn- und Siedlungswesen einschließlich 
der Wohnbauförderung und der Angelegenheiten 
des Bundes-W oh n - und Siedlungsfonds ; 

2. Volkswohnungswesen; 
3. Enteignung zu Zwecken der Assanierung. 
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49 der Beilagen 

A13SCHNITT III 

Auswärtige Angelegenheiten 

§ 4. Auswärtige Angelegenheiten im Sinne 
dieses Bundesgesetzes sind insbesondere: 

1. Die Wahrung der außenpolitischen Belange 
in allen Bereichen' der Bundes- und Landesver
waltung; 

2. die Vorbereitung und Verhandlung von 
Staatsverträgen (Art. 65 Abs. 1 des Bundes-Ver
fassungsgesetzes 'in der Fassung von 1929) sowie 
die Wahrnehmung wirtschaftspolitischer Ange
legenheiten gegenüber dem Ausland; 

3. die Vertretung der Republik österreich 
gegenübet: ausländischen Staaten und sonstigen 
Völkerrechtssubjekten einschließlich zwischen
staatlich,er Organisationen sowie der Verkehr 
mit diesen; 

4. die Angelegenheiten des Völkerrechtes; 
5. die Angelegenheiten der ausländischen Ver

tretungsbehörden in österreich und ihrer Funk
tionäre sowie der österreich,ischen Vertretungs
behörden im Ausland einschließlich der Diplo
matenpässe; 

6. der Schutz österreichischer Staatsbürger und 
ihres Vermögens im Ausland und gegenüber dem 
Ausland; 

7. die Vermittlung von Rechts- und Amtshilfe; 
8. die Angelegenheiten des zwischenstaatlichen 

Zeremoniells; 
9. das Auszeidmungswesen, soweit es Aus

länder oder ausländische Auszeichnungen und 
Titel betrifft, jedoch mit Ausnahme der Bewil
ligung zur Annahme und zum Tragen auslän
discher Auszeichnungen durch österreichische 
Staatsbürger; 

10. der Verkehr mit der ausländischen Presse 
sowie der Verkehr mit der inländischen Presse 
in Fragen der Außenpolitik; 

11. die Angelegenheiten der Konsular-
gebühren. . , 

Artikel I 

Bundesministerium für Auswärtige Angelegen
heiten 

§ 5. (1) Die Besorgung aller Geschäfte der 
obersten Bundesverwaltung auf dem Gebiete der 
auswärtigen Angelegenheiten obliegt, soweit in 
diesem Abschnitt nicht ausdrücklich anderes be
stimmt ist, dem mit Bundesgesetz vom 22. Juli 
1959, BGBL Nr. 172, über die Errichtung eines 
Bundesministeriums für Auswärtige Angelegen
heiten errichteten Bundesministerium für Aus
wärtige Angelegenheiten. Die Zu~tändigkeiten 
des Bundeskanzleramtes und anderer Bundes
ministerien zur Besorgung der ihnen obliegenden 
Sachaufgaben im Bereiche der inneren Verwal
tung bleiben unberührt. 

(2) Soweit nach den Bestimmungen dieses Ab
schnittes das Bundeskanzleramt oder ein anderes 

Bundesministerium als das Bundesministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten ,zur Besorgung 
von Geschäften der obersten Bundesverwaltung 
auf dem Gebiete der auswärtigen Angelegen
heiten berufen ist, hat das Bundeskanzleramt 
oder dieses Bundesministerium in Angelegen~ 
heiten, die Fragen allgemein politis,cher Natur 
berühren, im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
vorzugehen. 

Artikel Ir 

Bundeskanzleramt 

§ 6. (1) Die Besorgung der Geschäfte der 
obersten Bundesverwaltung in den Angelegen
heiten der Organisation für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der 
in ihrem Rahmen errichteten Organisationen, 
Einrichtungen' und Unternehmungen sowie der 
Verkehr mit diesen obliegt dem Bundeskanzler
amt. Weiters obliegt dem Bundeskanzleramt der 
unmittelbare Verkehr mit den für wirts,chaftli'che 
Hilfsmaßnahmen zuständigen Stellen der Ver
einigten Staaten von Amerika. 

(2) Die Vertretung im Rat der OECD obliegt, 
unbeschadet der sonstigen Zuständigkeit des 
Bundeskanzleramtes, dem Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie. 

(3) Die österreichische Delegation bei der 
OECD in Paris und die Wirtsch'aftliche Verbin
dungsstelle in Washington unterstehen dem Bun
deskanzleramt. Das Bundeskanzleramt übt sein 
Weisungsrecht gegenüber diesen Stellen, soweit 
es sich um handelspolitische Angelegenheiten 
handelt, im Einvernehmen mit de,rn Bundes
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
aus. Die Leiter dieser Stellen werden vom Bun
deskanzleramt bestellt. 

§ 7. (1) In den im § 4 Z. 10 genannten An
gelegenheiten hat das Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten die gleiche Stellung 
wie jedes andere Bundesministerium bei der Be
handlung der seinen Wirkungsbereich betreffen
den Fragen der Presse. 

(2) Die Presseattames sind vom Bundeskanzler
amt im Einvernehmen mit dem Bundesministe
rium für Auswärtige Angelegenheiten zu be
stellen und abzuberufen. Insoweit Beamte des 
höheren auswärtigen Dienstes in den österreic:hi
schen Vertretungsbehörden im Ausland über
wiegend mit Presseangelegenheiten befaßt 
werden sollen, hat das Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzleramt vorzugehen. 

(3) Die Presseattaches unterstehen hinsichtlich , 
der bei Erfüllung ihrer Aufgaben sich ergeben
den technisch,en Fragen dem Bundeskanzleramt. 
In diesen Belangen ist das Bundeskanzleramt be
fugt, mit den Presseattaches unmittelbar zu ver
kehren, sofern das Bundesministerium für Aus
wärtige Angelegenheiten hievon gleichzeitig III 

2 
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4 49 der Beilagen 

Kenntnis gesetzt wird.' Im übrigen übt die 
Dienst- und Fachaufsicht sowie das Weisungs
recht gegenüber den Presseattaches das Bundes
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
aus. 

§ 8. Unbeschadet der Zuständigkeit des Bun
desministeriums für Auswärtige Angelegenheiten 
in den Angelegenheiten der Personalverwaltung 
und der Organisation dieses Bundesministeriums 
sind der Buchhaltungs- und Rechnungsdienst 
(Art. 5 des Verwaltungsentlastungsgesetzes, 
BGBL Nr. 227/1925) und im Kanzleibetrieb die 
A,ufgaben der EinlaufsteIle und der Abgangs
stelle vom Bundeskanzleramt zu besorgen. 

ArtikelIII 

Bundesministerium für Unterricht 

§ 9. (1) Die Besorgung der Geschäfte der 
obersten Bundesverwaltung in den Angelegen
heiten der kulturellen Auslandsbeziehungen ein
schließlich der Angelegenheiten österreichischer 
Kulturinstitute und sonstiger kultureller Insti
tutionen im Ausland obliegt dem Bundesministe
rium für Unterricht. Hiebei 'ist, soweit es sich 
um die Vorbereitung oder Verhandlung von 
Staatsverträgen und die Neuerrichtung von Kul
turinstituten handelt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegen
heiten vorzugehen .. Weiters ist das Bundes
ministerium für Unterricht für Angelegenheiten 
der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenscl1aft und Kultur (UNESCO) 
und sonstiger zwischenstaatlicher Organisationen 
oder deren Gliederungen auf dem Gebiete kul
tureller Angelegenheiten sowie zum Verkehr mit 
diesen zuständig. 

(2) B.ei der Vorbereitung und Verhandlung 
von Staatsverträgen, die Angelegenheiten des 
Kultus zum Gegenstand haben, hat das Bundes

. ministerium für Auswärtige Angelegenheiten ge
meinsam mit dem Bundesministerium für Unter
richt vorzugehen. 

(3) Unter Angelegenheiten der Kulturellen 
Auslandsbeziehungen sind die Auslandsbeziehun
gen auf dem Gebiet der Erziehung, der Wissen
schaft, der Forschung, der Kunst, des Sportes und, 
soweit es sich dabei um Maßnahmen handelt, zu 
deren Besorgung das Bundesministerium für 
Unterricht im Inland gesetzlich berufen ist, auch 
die Angelegenheiten der technischen Hilfe als 
Ausbildungs- und Beratungshilfe zu verstehen. 

(4) Durch die Bestimmung der Abs. 1 und 3 
werden die Zuständigkeiten des Bundeskanzler
amtes nach § 6 dieses Bundesgesetzes und nach 
§ n Abs. 1 des Gesetzes StGBl. Nr. 139/1918 

,sowie die Zuständigkeit des Bundesministeriums 
für Auswärtige Angelegenheiten für die Organi
sation der Vereinten Nationen nicht berührt. 
Das Bundesministerium für Auswärtige Ange
legenheiten hat jedoch in den in Abs. 3 bezeich-

neten Angelegenheiten der technischen Hilfe in 
der Organisation der Vereinten Nationen im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Unterricht vorzugehen. 

(5) Unbeschadet der Zuständigkeit des Bundes
ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten in 
den Angelegenheiten des §. 4 Z.· 5 haben die 
österreichischen Vertretungsbehörden in den 
Angelegenheiten des Abs. 1 gleichzeitig dem 
Bundesministerium . für Unterricht und dem 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegen
heiten zu berichten. 

§ 10. (1) Soweit die Bestellung von Kultur
attaches bei bestimmten österreichischen . Ver
tretungsbehörden im Ausland vorgesehen ist, 
sind diese vom Bundesministerium für Unter
richt im Einvernehmen mit dem Bundesministe
rium für Auswärtige Angelegenheiten zu be
stellen und abzuberufen. 

(2) Die Dienst- und Fachaufsicht sowie das 
Weisungsrecht gegenüber den Kulturattaches 
wird vom Bundesministerium für Unterricht im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten ausgeübt. Das Bun
desministerium für Unterri,ch·t ist befugt, mit 
den Kulturattaches unmittelbar zu verkehren, 
sofern das Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten hievon gleich,zeitig in Kenntnis 
gesetzt wird. 

Art i k e I IV 

Bundesministerium für Finanzen 

§ 11. (1) Die Besorgung der Geschäfte der 
obersten Bundesverwaltung in Angelegenheiten 
internationaler Finanzinstitutionen und des Rates 
für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des 
Zollwesens sowie der Verkehr mit diesen obliegt 
dem Bundesministerium für Finanzen. Weiters 
ist das Bundesministerium für Fina,nzen zur Vor
bereitung und Verhandlung von Staatsverträgen 
zur Vermeidung' der Doppelbesteuerung, zur 
Regelung zollrechtlicher Angelegenheiten und 
über Rechts- und Amtshilfe in Abgaben- und 
Monopolangelegenheiten sowie über die Auf
nahme von Anleihen bei der Internationalen 
Bank für Wirtschaftsförderung und Wiederauf
bau, bei einem Staat oder bei einem sonstigen 
Völkerrech tssub jekt zuständig. V or der A uf
nahme von Verhandlungen über den Absd1luß 
eines Staatsvertrages über die Aufnahme solcher' 
Anleihen ist das Bundesministerium für Aus
wärtige Angelegenheiten zu hören. 

(2) Unbeschadet der Zuständigkeit des Bundes
ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten in 
den Angelegenheiten des § 4 Z. 5 haben die 
österreiffiischen Vertretungsbehörden in den An
gelegenheiten des Abs: 1 dem Bundesministerium 
für Finanzen und dem Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten gleichizeitig zu be
richten. 
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Artikel V 

Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft 

§ 12. Die Besorgung der Geschäfte der ober
sten Bundesverwaltung in den Angelegenheiten 
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani
sation der Vereinten Nationen (FAO) sowie der 
Verkehr m!t dieser obliegt dem Bundesministe
rium für Land- und Forstwirtschaft. Weiters ist 

. das Bundesministerium für Land- und Forstwirt
schaft bezüglich der. Grenzgewässer zur Wahrung 
der wasserrechtlichen und, soweit es sich dabei 
nicht um die schiffbaren Flüsse Donau und March 
und die Thaya von der Staatsgrenze bei Bern
hardsthal bis zur Mündung in die March handelt, 
auch Zur Wahrung der wasserbautechnischen Be
lange gegenüber dem Ausland zuständig. 

ArtikeLVI 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie 

e) beim Europäischen Büro der Vereinten 
Nationen in Genf, soweit Aufgaben des 
GA TT wahrzunehmen sind. 

(3) Soweit die vom Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten wahrzunehmenden 
Angelegenheiten des Europarates und der Kon
.ferenz der Vereinten Nationen für Handel und' 
Entwicklung (UNCTAD) sowie des Europäischen 
Wirtschaftsrates (ECE) Angelegenheiten des 
Ab,. 1 zum Gegenstand haben, haben das Bun
desministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
und das Bundesministerium für Handel, Ge
werbe und Industrie gemeinsam vorzugehen. 

(4) Soweit die Angelegenheiten multilateraler 
und bilateraler Staatsverträge, die Fragen des 
Abs. 1 zum Gegenstand haben, eine Antrag
steIlung an die Bundesregierung auf Grund ge
setzlicher Bestimmung-en erfordern, hat das Bl1n
desministerium für Handel, Gewerbe und In
dustrie solche Anträge im Einvernehmen mit 
dem Bund.esministerium für Auswärtige Ange
legenheiten und den allenfalls sonst zuständigen 
Bundesministerjen zu stellen. 

§ 13. (1) Die Besorgung der Geschäfte der § 14. (1) Die in § 13 Abs. 2 Z. 4 genannten 
obersten Bundesverwaltung in den Angelegen- österreichischen Vertretungsbehörden unter
heiten des Außenhandels und der wirtschaft- stehen ausschließli-ch dem Bundesministerium für 
lichen Beziehungen österreichs Zum Au"sLand ob- Handel, Gewerbe und Industrie; sonstige öster
Liegt nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Ar- reichische Vertretungsbehörden im Ausland, mit 
tikels unbeschadet des dem Bundesministerium Ausnahme der im § 6 Abs. 3 bezeichneten, 
für Land- und Forstwirtschaft auf diesem Gebiet unterstehen in den vom Bundesministerium für 
zukommenden Wirkungsbereiches dem Bl1ndes-' Handel Gewerbe und Industrie wahrzunehmen
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie. den Angelegenheiten, unbeschadet der all ge-

(2) Insbesondere obliegen dem Bundesministe.. ~einen ~.us:ändigkeit des .Bund~~mi~isteriums 
rium für Handel, Gewerbe und Industrie: .\ fur Auswaruge Angelegenh:lten fur diese Ver-

. .. tretungsbehörden. dem Weisungsrecht des Bl1n-
1. die Wahrnehmung der wlrtschaftspoh- desministeriums für Handel, Gewerbe und In

tischen Angelegenheiten gegenüber dem Ausland dustrie. 
einschließlich der Angelegenheiten der euro
päischen wirtschaftlich.en Integration urid der 
Angelegenheiten des Allgemeinen Abkommens 
über Zölle und Handel (GATT), 

(2) Das Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten übt sein Weisungsrechtgegen
über österreichischen Vertretungsbehörden im 
Ausland in den Angelegenheiten des § 13 Abs. 3 

2. die Vorbereitung und Verhandlung von gemeinsam mit dem Bundesministerium für 
Staatsverträgen, soweit sie Angelegenheiten des I Handel, Gewerbe und Industrie aus. 
Abs. 1 zum Gegenstand haben, (3) Die österreichisch,en Vertretungsbehörden 

3. die Vertretung der Republik österreich in im Ausla~ haben. in ~~n Angelegenheite.n. des 
den Angelegenheiten des Abs. 1 .gegenüber aus- § 13 Benmte gleichzeItig dem Bundesmmlste
länd1schen· Staaten und anderen Völkerrechts- rium für Auswärtige Angelegenheiten vorzu
subjekten einschließlich zwischenstaatlicher Or-Ilegen, Sowe~t sol~.e Beric!;te .Angele~.en~eite!1 
ganisationen sowie der Verkehr mit diesen in i betreffen, die gemaß § 6 m die Zustanc:hgkelt 
diesen Belangen, I de~ Bundeskanzl~~amtes f~l1en od~r Angelegen-

. ...... helten der europalschen WirtschaftlIchen Integra-
4, die Ange~.egenhelten der osterreichischen I tion zum Gegenstand haben, sind sie gleich-

Vertret~ngsbehorden .. ' . . I zeitig auch dem Bundeskanzleramt und, soweit 
a) bel der Europalsdlen Wlrtsdlaftsgemem- i sie agrarische Angelegenheiten zum Gegenstand 

schaft (EWG), i haben, auch dem Bundesministerium für Land-
b) bei der Europäischen Atomgemeinschaft 1

1

, und Forstw. irtschaft vorzulegen. 

(EURATOM),' § 15. In Angelegenheiten der Europäischen 
c) bei der Europäischen Gemeinschaft für! Atomgemeinschaft (EURATOM) hat das Bun-

Kohle und Stahl (EGKS), : desministerium für Handel; Gewerbe und In-
d) bei der Europäischen Freihandelsassoziation ! dustrie im Einvernehmen mit dem Bundes-

(EFT A), i kanzleramt vorzugehen. 
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6 49 der Beilagen 

ABSCHNITT IV 

Führung der Bundesgendarmerie im Bereich der 
Länder 

§ 16. (1) Organisatorische Maßnahmen im Be
reiche von Dienststellen der Bundesgendarmerie 
obliegen dem Landesgendarmeriekommandan
ten im Einvernehmen mit dem Landeshaupt
mann, soweit sie die Betrauung mit, die Ab
berufung von der Leitung einer Dienststelle 
oder die Versetzung ohne Änderung der dienst
rechtlichen Stellung zum Gegenstand haben; § 9 
Abs. 4 des übergangsgesetzes vom 1. Oktober 
1920 in der Fassung des BGBL N r. 368 vom 
Jahre 1925 bleibt unberührt. 

(2) Soweit die in Abs. 1 genannten Maßnah
men jedoch über den örtlidlen Bereidl eines 
Bundeslandes hinausgehen oder den Landes
gendarmeriekommandanten betreffen, werden 
sie vom Bundesministerium für Inneres auf Vor
schlag der jeweils beteiligten Landeshauptmän
ner getroffen. 

ABSCHNITT V 

Verfügung über Wachkörper der Bundespolizei 
und Bundesgendarmerie 

§ 17. (1) Soweit der Bundesminister für In
neres oder eine ihm nachgeordnete Behörde 
nach Maßgabe der bestehenden Rechtsvorschrif
ten zur Aufredlterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit Verfügungen 
über den Einsatz von Wachkörpern der Bundes
polizei oder der Bundesgendarmerie zu treffen 
beabsidltigt, hat das Bundesministerium für 
Inneres vorerst die Zustimmung der Bundes
regierung einzuholen, sofern der Einsatz 

a) zum Sdlutz der verfassungsmäßigen Ein
richtungen oder 

b) zur Unterdrückung staatsgefährlicher 
redltswidriger Vorgänge 

stattfinden soll und aus diesen Anlässen die Zu
sammenziehung von Einheiten von Wachkör
pern in einem Ausmaß von mehr als 100 Mann 
erforderlich erscheint. 

(2) Soweit jedodl solche Verfügungen ein
sdlließlich der notwendigen Bereitschafts-, Alar
mierungs- und Sicherungsmaßnahmen zur Ab
wehr eines offenkundigen nicht wiedergutzu
machenden unmittelbar drohenden Schadens 
für die Allgemeinheit unverzüglidl erforderlich 
sind, obliegt die Verfügung dem Bundesminister 
für Inneres im Einvernehmen mit dem Bundes
kanzler. Kann dieses Einvernehmen im Hin
blick auf die sofortige Notwendigkeit der Ver
fügung nicht mehr zeitgeredlt hergestellt wer
den, so kann der Bundesminister für Inneres 
die betreffende Verfügung allein treffen. Der 
Bundesminister für Inneres hat der Bundesregie
rung über eine gemäß diesem Absatz getroffene 
Verfügung unverzüglich Bericht zu erstatten. 

(3) Oie Bestimmung des Art. 79 Abs. 3 des 
Bundes-Yerfassungsgesetzes in der Fassung von 
1.929 wird hiedurm nicht berührt. 

(4) § 3 Abs. 2 Z. 2 des Behörden-überlei
tungsgesetzes, StGBl. Nr. 94/1945, gilt durch 
die vorangegangenen Absätze als entsprechend 
abgeändert. 

ABSCHNITT VI 

Antidumpingmaßnahmen 

§ 18. Das Bundesministerium für Handel, Ge
werbe und Industrie übernimmt aus dem Wir
kungsbereich der Bundesregierung die Zustän
digkeit zur Erlassung von Verordnungen gemäß 
§§ 1, 4, 6, 7 und 9 des Antidumpinggesetzes, 
BGBL Nr. 145/1962. 

ABSCHNITT VII 

Angelegenheiten der Ernährung 

§ 19. (1) Die dem Bundesministerium für 
Inneres in Angelegenheiten 

1. des Warenverkehrs mit dem Ausland, 
2. der Zölle für bestimmte Waren 

zustehenden Mitwirkungsrechte erlösdlen nam 
Maßgabe besonderer bundesgesetzlimer Vor
schriften. 

(2) In § 6 Abs. 3 Z. 1 des Ausfuhrförderungs
gesetzes 1964, BGBL Nr. 200, sind die Worte 
"des Bundesministeriums für Inneres" zu strei
chen. 

ABSCHNITT VIII 

Familienangelegenheiten 

§ 20. Das BundeskarIZleramt hat im Rahmen 
der ihm gemäß § 11 Abs. 1 des Gesetzes StGBl. 
Nr. 139/1918 obliegenden Zuständigkeit zur 
Wahrung der allen Verwaltungszweigen gemein
samen Interessen insbesondere auch alle allge
melllen Fragen der Familienpolitik zu behan
deln. 

ABSCHNITT IX 

Angelegenheiten der Sparkassen und des Kapi
tal verkehrs 

§ 21. (1) Die Besorgung der Gesmäfte der 
obersten Bundesverwaltung in den Angelegen
heiten der Sparkassen sowie der Sparkassen
vereine und des Kapitalverkehrs obliegt dem 
Bundesministerium für Finanzen. 

(2) Die Zuständigkeiten des Bundesministeriums 
für Inneres inden Angelegenheiten des Abs. 1 
bleiben unberührt, soweit sie auf den Vorsmrif
ten über die Gemeindeaufsicht und auf· den 
vereinsbehördlidlen Vorsmriften des Vereins
patents 1852- beruhen. 
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ABSCHNIIT X 

Sportwesen und Angelegenheiten der außer
schulischen Jugendbildung 

§ 22. (1) Die Besorgung der Aufgaben der 
obersten Bundesverwaltung in den in die Zu
ständigkeit des Bundes fallenden Angelegen
heiten des Sports obliegt dem Bundesministe
rium für Unterricht; desgleichen in den Belan
gen der außerschulischen Jugendbildung mit 
der Maßgabe, daß die fachliche außerschulische 
Jugendbildung der ländlidlen Jugend dem Bun
desministerium für Land- und Forstwirtschaft 
und die fachliche außerschulische ]ugendbildung 
der in der gewerbliche~ Wirtschaft beschäftigten 
Jugend dem Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie obliegt. 

(2) Unter Sport im Sinne des Abs. 1 ist nicht 
nur der Körpersport, sondern jede Form sport-. 
licher Betätigung, somit insbesondere auch der 
Flug- und Motorsport zu verstehen. 

ABSCHNITT XI 

Schulwesen 

§ 23. (1) Die Besorgung der Geschäfte der 
obersten Bundesverwaltung in den in die Zu
ständigkeit des Bundes fallenden Angelegen
heiten des Schulwesens. obliegt, soweit in den 
Abs. 2 und 3 nichts anderes bestimmt ist, dem 
Bundesministerium für Unterridlt. 

(2) Die Besorgung der Geschäfte der obersten 
Bundesverwaltung in den in die Z\.!ständigkeit 
des Bundes fallenden Angelegenheiten des land
und forstwirtschaftlichen Schulwesens, mit Aus
nahme der für dieses Gebiet in Betracht kom
menden Hochschulen, obliegt dem Bundesmini
sterium für Land- und Forstwirtschaft. 

(3) Die Angelegenheiten der in das Gebiet 
des Dienstredltes der Bundesangestellten fal
lenden Schulen obliegen dem jeweiligen sachlich 
zuständigen Bundesministerium. 

ABSCHNITT XII 

. Wasserbautechnisdle Angelegenheiten 

§ 24. Das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft übernimmt aus dem Wirkungs
bereich des Bundesministeriums für Handel und 
Wiederaufbau die wasserbautechnischen Ange
legenheiten der Grenzgewässer mit Ausnahme 
der schiffbaren Flüsse Donau und March und der 
Thaya von der Staatsgrenze bei Bernhardsthal 
bis zur Mündung in die March und den Wasser
kraftkataster. 

ABSCHNITT XIII 

Angelegenheiten der verstaatlichten Banken 
und der Austria Tabakwerke Aktiengesellschaft 

§ 25. Die Wahrung der Interessen des Bundes 
und die Vertretung der Anteilsrechte des Bun-

des' im den gemäß dem Verstaatlichungsgesetz, 
BGBl. Nr. 168/1946, verstaatlichten Banken so
wie an der Austria Tabakwerke Aktiengesell
schaft obliegen dem Bundesministerium für 
Finanzen. 

ABSCHNITT XIV 

Angelegenheiten sonstiger verstaatlichter Unter
. nehmungen und staatseigener Gesellschaften 

§ 26. (1) Das Bundesministerium für, Verkehr 
und verstaatlichte Unternehmungen übernimmt 
aus dem Wirkungsbereich des Bundeskanzler
amtes die in den §§ 1, 4, 7 Abs. 1 und 10 Abs. 1 
des Bundesgesetzes vom 22. Juli 1959, BGBL 
Nr. 173, mit dem der Wirkungsbereich der Bun
desregierung und der Bundesministerien hin
sichtlich verstaatlichter Unternehmungen neu 
bestimmt wird und sonstige organisatorische 
Maßnahmen im Bereiche der Bundesverwaltung 
getroffen werden, aufgezählten Aufgaben. 

(2) Die gemäß § 14 Abs. 2 Z. 3 des Betriebs
rätegesetzes, BGBI. Nr. 97/1947, gebildete 
Wirtschaftskommission ist beim Bundesministe
rium für Verkehr und verstaatlichte Unterneh
mungen einzurichten. Den Vorsitz dieser Kom
mission führt der Bundesminister für Verkehr 
und verstaatlichte Unternehmungen. 

ABSCHNITT XV 

Schlußbestimmungen 

§ 27. Die den Personalständen der Bundes
ministerien für Handel und Wiederaufbau, für 
soziale Verwaltung und des Bundeskanzleramtes 
angehörigen Bundesbediensteten, die ausschließ
lich oder überwiegend mit Angelegenheiten be
faßt sind, die nach § 3 beziehungsweise § 24 be
ziehungsweise § 26 nunmehr in den Wirkungs-· 
bereich des neuerrichteten Bundesministeriums 
für Bauten und Technik beziehungsweise in den 
Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtsdlaft beziehungsweise in 
den Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmun
gen fallen, werden mit dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes in den Personalstand de,s neu
errichteten Bundesministeriums für Bauten und 
Technik beziehungsweise in den Personalstand 
des Bundesministeriums für Land- und Forst
wirtschaft beziehungsweise in den Personalstand 
des Bundesministeriums für Verkehr und ver
staatlichte Unternehmungen übernommen. 

§ 28. (1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesge
setzes treten insbesondere außer Kraft: 

1. § 2 des Bundesgesetzes vom 15. Juli 1924, 
BGBI. Nr. 251, über die Ausgabe von Schuld
verschreibungen; 

2. der letzte Halhsatz der Verordnung des 
Bundespräsidenten betreffend die l\nderung des 
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Wirkungsbereiches des Bundeskanzleramtes und I 10. das Bundesgesetz vom 22. Juli 1959, EGBL 
des Bundesministeriums für Finanzen, BGBl. Nr. 172, über die Errichtung eines Bundesmini
Nr. 309/1936; steriums für Auswärtige Angelegenheiten mit 

3. § 49 des Gesetzes über -das Kreditwesen Ausnahme seines § 1; 
vom 15. September 1939, DRGBl. I, S. 1953; 11. § 5 und § 6 Abs. 1 zweiter Satz des Bun-

4. § 3 Abs. 2 Z. 2 lit. g und Z. 3 lit. ades desgesetzes vom 22. Juli 1959, BGBL Nr. 173, 
Behörden~über1eitungsgesetzes, StGBI. Nr. 9M mit dem der Wirkungsbereich der Bundesregie-
1945; rung und der Btindesministerien hinsichtlich 

5. im § 3 Abs. 2 Z. 5 lit. b des Behörden- verstaatlichter Unt'ernehmungen neu bestimmt 
überleitungsgesetzes, StG:81. Nr. 94/1945, die wird und sonstige organisatorische Maßnahmen 
Worte sowie der Grenzflüsse in der Grenz- im Bereiche der Bundesverwaltung getroffen 
strecke"" und "und den 'Wasserkraftkataster"; werden; 

6. §. 20 Abs. 2 des Behörden-überleitungsge- 12. § 22 Abs. 2 des Bundes-Schulaufsichtsge-
setzes, StGBl. Nr. 94/1945, soweit diese Bestim- setzes, BGBI. Nr. 240/1962; 
mung dem § 16 entgegensteht; 

7. im § 8 des Sporttoto-Gesetzes, BGBL 13. Abschnitt I des Bundesgesetzes vom 
Nr. 55/1949, und im Art. II Abs. 2 der 1. Sport- 18. April 1963, BGBl. Nr. 76, über die Neu
toto-Gesetz-Novelle, BGBL Nr. 52/1963,. das ordnung des Wirkungsbereiches einiger Bundes
dort vorgesehene Einvernehmen mit dem Bun- ministerien; 
desministerium für soziale Verwaltung; . 

8. die §§ 3 bis 8 des Bundesgesetzes vom 
11. Juli 1956, BGBL Nr. 134, über die Errich
tung eines Bundesministeriums für Landesver
teidigung und über die Neuordnung des Wir
kungsbereiches einiger Bundesministerien; 

9. im Bundesgesetz vom 9. Juli 1958, BGBL 

14. im § 174 Abs. 2 des Aktiengesetzes 1965, 
BGBL Nr. 98, die Worte "im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Inneres". 

(2) § 10 Abs. 3 des Bundesgesetzes über den 
zwischenstaatliChen Luftverkehr, BGBl. .Nr. 157/ 
1961, bleibt unberührt. 

Nr. 146, mit dem die öffentlich-rechtliche Bank- § 29. Mit der Vollziehung dieses Bundesge
anstalt "Girozentrale der österreichischen Spar- setzes sind die Bundesregierung, das Bundes
kassen" aufgelöst und im Zusammenhang damit kanzleramt und die Bundesministerien für In
stehende Bestimmungen getroffen werden, im neres, für Unterricht, für Finanzen, für Land
§ 6 Abs. 1 die Worte "im Einvernehmen mit und Forstwirtschaft, für Handel, Gewerbe und 
dem Bundesministerium für Inneres" und im I Industrie, für Verkehr und verstaatliclJte Unter
§ 7 Abs. 2 die Worte "im Einvernehmen mit nehmungen, für' Auswärtige Angelegenheiten 
dem Bundesministerium für Inneres zu erteilen-! und für Bauten und Technik je nach ihrem Wir-
den"; kungsbereich betraut. 
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Minderheitsgutachten 

der Abgeordneten DDr. Pittermann, Doktor 
Kreisky, Dr. Broda und· Genossen zu 12 der 
Beilagen zu den stenographischen Protokollen 
des Nationalrates (Bundesgesetz über die Er
richtung eines Bundesministeriums für Bauten 
und Technik und über die Neuordnung des Wir
kungsbereiches einiger Hundesministerien) ge
mäß § 34 Abs. 1 des Geschäftsordnungsgesetzes. 

Einleitend wird festgestellt, daß die Fassung 
dieses Gesetzes im krassen Widerspruch zu den 
zur Begründung abgefaßten Erläuternden Be
merkungen steht. An Stelle des AbbaUes von 
Doppel- und Mehrkompetenzen sind neue ge
schaffen worden, das verwaltungsreformatorische 
Bestreben, das angeblich dieser Regierungsvor
lage zugrunde liegt, äußert sich beispielsweise 
darin, daß nach dem Ausschußbericht in Zukunft 
die Zuständigkeit für die außerschulische Be
treuung (§ 22) den Bundesministerien für Un
terricht, für Land- und Forstwirtschaft und für 
Handel, Gewerbe und Industrie übertragen 
wird. An Doppelkompetenzen enthält die Vor
lage im Art. I eine, im Art. II drei, im Art. In 
sechs, im Art. IV zwei, im Art. VI fünf und im 
Bereich der außerschulischen Jugendbildung Ab
schnitt X die bereits erwähnten drei, insgesamt 
demnach 20 doppelte oder mehrfache Kompe
tenzen. 

Unter dem Kennwort "verwaltungsökonomi
sehe überlegung und klare übersicht über die 
Zuständigkeitsverteilung" ist offenbar im Ab
schnitt II § 3 Z. 1 Punkt 13 die übertragung: 
"der wasserbautechnischen Angelegenheiten, der 
schiffbaren Flüsse Donau und March und son
stiger Wasserstraßen, sowie der Wasserversor
gung und Kanalisation, einschließlich deren För
derung" aus dem bisherigen Verwaltungsbereich 
des Bundesministeriums für Handel und Wieder
aufbau an das neuzuerridltende Ministerium für 
Bauten und Technik zu verstehen, während im 
Abschnitt XII unter dem Titel "Wasserbautech
nische Angelegenheiten" das Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft die wasserbau
technischen Angelegenheiten der Grenzgewässer 
mit Ausnahme der Flüsse Donau und March so
wie der noch nicht schiffbar gemachten Thaya 

und zugleich den Wasserkraftkatast·er über
nimmt. Zur Begründung dieser Vorgangsweise 
führen die Erläuternden' Bemerkungen an: 
"Diese Methode hat den Vorteil, eine klare 
übersicht über die Zuständigkeitsverteilung zu 
schaffen und die' betreffenden Verwaltungs
gebiete umfassend kompetenzmäßig zu regeln." 

Abgeordneter Dr. Kreisky und Genossen ha
ben im Gegensatz zu dieser ne!len Kompetenz
verflechtung für den Bereich des Bundesministe
riums für Auswärtige Angelegenheiten daher 
den in der Anlage angeschlossenen Antrag über
reicht, der von der Ausschußmehrheit abgelehnt 
wurde (Beilage 1). Er wird bei der Zweiten Le
sung dieser Vorlage dem Hohen Haus neuerlich 
zur Abstimmung vorgelegt werden. 

Die sozialistische Fraktion des Verfassungsaus
schusses hat auf' eine Reihe von Bestimmungen 
hingewiesen, die verfassungsrechtlich bedenklich 
sind und wo die Kompetenz des Bundes zur Ge
setzgebung und Vollziehung in diesen Verwal
tungsbereichen zweifelhaft ist. Das gilt unter an
derem für § 3 Abs. 1 Z. 4 "Siedlungswesen" so
wie "Bautechniscl1e Angelegenheiten der Bau
und Landesplanung", § 3 Abs. 2 P. 1 "Angelegen
heiten des Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds", 
§ 16 Abs. 1 ,;Bindung eines weisungsgebundenen 
Organs (Landesgendarmeriekommandanten) an 
ein Einvernehmen mit dem Landeshauptmann", 
§ 20 "Familienangelegenheiten", hinsicl1tlicl1 deren 
die Erläuternden Bemerkungen ausdrücklicl1 dar
auf hinweisen, daß für die Angelegenheiten der 
Familie sowohl eine umfassende Kompetenz des 
Bundes zur Gesetzgebung und Voll ziehung fehlt 
als auch die umfassende Zuständigkeit eines Bun
desministeriums zur Wahrung dieser Belange im 
Bereicl1 der Obersten Bundesbehörde. Ferner 
§ 22 Abs. 1 "Aufgaben des Sports und der 
außerscl1ulischen Jugendbildung", für welche 
trotz Befragen im Ausschuß keine verfassungs
rechtlicl1e Grundlage für die Zuständigkeit des 
Bundes in diesen Angelegenheiten mitgeteilt 
wurde. 

Scl1ließlich enthält § 3 Abs. 2 Z. 4 die Zustän
digkeit des neuerrichteten Bundesministeriums 
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für Bauten und Technik zum Sachverhalt "Ent
eignung zu Zwecken der Assanierung". Dieser 
Sachverhalt fällt nach der geltenden Bundesver
fassung zweifellos gemäß Art. 10 des B.-VG. 1920 
in der Fassung der Novelle 1929 in die alleinige 
Zuständigkeit des Bundes. Andererseits war aber 
in dem bereits 1963 von Landeshauptmann Dok
tor Gleißner und dem damaligen Landeshaupt
mann des Bundeslandes Wien Franz Jonas über
reichten Forderungsprogramm der Länder nach 
übertragung von Bundeskompetenzen in die Zu
ständigkeit der Länder ausdrücklich die Forde
rung enthalten, diesen Sachverhalt durch eine 
Änderung der Verfassung in die Kompetenz der 
Bundesländer zu übertragen. 

In den seither geführten Verhandlungen mit 
den Bundesländern wurde seitens der Vertreter 
der Bundesländer' diese Forderung' immer auf
rechterhalten. Hingegen konnte es in der Bun-

desregierung bisher zu keiner Ein~gung über die 
Bewilligung dieser Länderforderungen kommen. 
Da über die Ursachen dieser mangelnden Eini
gung in der seirierzeitigen Koalitionsregierung 
der öffentlichkeit widersprechende Informatio
nen gegeben wurden, haben die Abgeordneten ' 
DDr. Pittermann und Genossen den im Anhang 
angeführten Antrag auf Änderung der Bundes
verfassung im Sinne dieser Länderforderungen 
eingebracht (Beilage 2). Sie haben damit die 
gleiche Haltung eingenommen wie vorher in den 
Beratungen der Koalitionsregierung. Die Aus
schußmehrheit lehnte diesen Antrag ab. Er wird 
in der Zweiten Lesung dem Hohen Haus zur 
neuerlichen Abstimmung vorgelegt werden. 

Wien, am 24. Mai 1966 

Dr. Kreisky DDr. Pittermann Dr. Broda 

Beilage 1 

Antrag des Abg. Dr. Kr eis k y 

An Stelle der Bestimmungen des Abschnit
tes III (Auswärtige Angelegenheiten) hätten die 
folgenden Bestimmungen zu treten: 

§ 4. (1) Die Besorgung d.er Geschäfte der 
obersten Bundesverwaltung auf dem Gebiete der 
auswärtigen Angelegenheiten obliegt dem Bun
desministerium für Auswärtig,e Angelegenheiten. 

(2) Soweit auswärtige Angelegenheiten im Be
reich der inneren Verwaltung die Zuständigkeit 
des Bundeskanzleramtes oder anderer Bundes
ministerien berühren, hat das Bundesministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten in solchen 
Frag,en im Einvernehmen mit dem Bundes
kanzleramt oder mit anderen Bundesministerien 
vorzugehen. 

§ 5. Zu den auswärtigen Angelegenheiten 'ge
hören insbesondere: 

1. die Wa,hrung der außenpolitischen Belange 
in allen Bereichen der Bundes- und Landesver
waltung; 

2. Idie Vertretung der Republik österreich 
gegenüber ausländischen Staaten und sonstigen 
Völkerrechtssubjekten einschließlich zwischen
staatlicher Organisationen some der Verkehr 
mit diesen; , 

3. die Vorbereitung und Verhandlung von 
Staatsverträgen (Art. 65 Abs. 1 des Bundes-Ver
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929); 

4. die Wahrnehmung wirtschaftspolitischer 
und kulturpolitis,cher Angelegenheiten sowie der 
Angelegenheiten der Entwicklungshilfe und der 
öffentlichkeitsarbeit gegenüber dem Ausland; 

5. die Angelegenheiten des Völkerrechtes; 

6. die Angelegenheiten der ausländischen Ver
tretungsbehörden in österreich und ihrer Funk
tionäre sowie der österreichischien Vertretungs
behörden im Ausland einschließ1i.ch der Diplo
matenpässe; 

7. der Schutz österreichischer Staatsbürger 
und ihres Vermögens im Ausland und gegen" 
über dem Ausland; 

8. die Fürsorg,e für in Not ger.atene öster
reichische Staatsbürger im Sinne der in öster
reidl geltenden Bestimmungen und Grundsätze; 

9. die Vermittlung von Rechts- und Amtshtilfe; 
10. di~ Angelegenheiten des zwischenstaat

lichen Zeremoniells; 
11. das Auszei,chnungswesen, soweit es Aus

länder oder ausländische Auszeichnungen und 
Titel betrifft, jedoch mit Ausnahme der Bewilli
gung zur Annahme und zum Tragen auslän
discher Auszeichnungen dur,ch österreichische 
Staa tsburger; 

12. der Verkehr mit in Österreich d.omizilier
ten internationalen Organis,at:ionen; 

13. d.er Verkehr mit der ausländischen Presse 
sowie der Verkehr mit der inländischen Presse 
in Fragen der Außenpolitik; 

14. die Angeleg'enheiten der Konsulargebühren. 

§ 6. Soweit im Bundesgesetz vom 22. JuLi 
1959, BGBl. Nr. 172, so,wie im Bundesgesetz vom 
16. April 1963, BGBl. Nr. 76, die Zuständigkeit 
des BundeskanzIeramtes oder anderer Bundes
ministerien zur Besorgung d.er Geschäfte der 
oberst'en Bundesverwaltung auf dem Gebiete der 
auswärtigen AngeLegenheiten vorgesehen war, 
gelten diese Bestimmungen als aufg,ehoben. Aus 
dem Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes 
werden somit die Zuständigkeiten gemäß § 3 
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Abs. 1, § 3 Abs. 3, § 6 Abs. 4 und § 7 des 
Bundes~esetzes vom 22. Juli 1959, BGBl. Nr. 172, 
aus dem Wirkungsbereich des Bundesministe
riums für Handel und Wiede.uufbau die Zustän
digkeiten des § 1, § 2 (A und C), § 4 (1 und 2) 
und § 5 des Bundesgesetzes vom 16. April 1963, 
BGBl. Nr. 76, dem Bundesministerium für Aus
wärtige Angelegenheiten übertragen. Die im § 4 
Abs. 3 vorgesehene Re~elung entfällt. 

§ 7. Soweit Angelegenheiten multilateraler und 
bilateraler Staatsverträge, die Fugen des Han
delsverkehrs mit dem Ausland oder der euro
päisch.en Integration zum Gegenstand haben, eine 
AntragsteIlung an die Bundesregierung erfor
dern, .hat das Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten solche Anträge unbes,chadet des 
§ 1 Abs. 2 im Einvernehmen mit. dem Bundes
ministerium für Handel und Wiiederaufbau be
ziehungsweise, soweit solche Verträge kultur
politisd1Je Fragen behandeln, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Unterricht zu 
stellen. 

§ 8. (1) Die Ernennung von $pezialattaches 
zu österreichischen Vertretungshehörden, im A us
land obliegt dem Bundesminisnerium für Aus
wärtige Angelegenheiten. Soweit es si.ch hiebei 
um Presseatta,ches handelt, erfolgt deren Er
nennung ebenso wie deren Abberufung 'im Ein
vernehmen mit dem Bundeskanzleramt bezie
hungsweise mit dem Bun,desministerium für 
Unterricht .. 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 1, 
erfolgt die Ernennung von Militäratta.ches durch 

das Bundesministerium für Landesverteidigung 
nach Herstellung des Einvernehmens mit dem 
Bundesmiruisterium für Auswärtige Angelegen
heiten. 

§ 9. Zur Gestaltung der kulturellen Außen
politik wird vom Bundesministerium für Aus
wärtige Angelegenheiten gemeinsam mit dem 
Bundesministel'ium für Unterricht ein eigenes 
Institut geschaffen, dem die österreichischen Kul
turinstitute im Ausland unterstellt werden und 
das im Wege des Bund,esministeriums für Aus
wärtige Angelegenheiten den österreichischen 
Vertretungsbehärden im Ausland Anregungen 
und Wünsche betreffend die kuIturelle Außen
politik zukommen lassen kann. 

§ 10. Die Vorbereitung ~nd Verhandlung von 
Staatsverträgen über die Aufnahme von An
leihen bei der Internationalen Bank für Wirt
schafts förderung und Wiederaufbau, bei einem 
Staat oder bei einem sonstigen Völkerrechts
subjekt obliegt dem BUilidesministerium für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten. 

§ 11. Die Bestimmungen des § 7 des Bundes
gesetzes vom 22. Juli 1959, BGBI. Nr. 172, 
gelten als aufgehoben. 

§ 12. Mit der Vollziehung der Bestimmungen 
des Abschnittes III sind das Bundeskanzleramt 
und das Bundesministerium für Auswärtige An
gelegenheiten sowie die übrigen durch den 
Gegenstand berührten Bundesministerien je nach 
ihrem Wirkungsbereich betraut. 

Beilage 2 

Antrag des Abg. DDr. Pi t t er man n . 

Unter Hinweis auf das Forderungsprogramm 
der Bundesländer wird beantragt: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

1. Im Abschnitt II § 3 Abs. 2 wird Z. 3 "Ent
eignung zu Zwecken der Assanierung" gestrichen. 

2. Nach Abschnitt XIV wird ein neuer Ab
schnitt XV eingdügt (Verfassungsbestimmung): 

"Enteignung zu Zwecken der Assanierung" 
wind aus Artikel 10 Z. 6 B.-VG. ,in Artikel 15 
übertragen. 

3. Abschnitt XV (bisher) erhält d~e Bezeich
nung Abschnitt XVI .. 
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